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Neufassung der Friedhofsordnung und Festlegung der Bestattungsgebühren zum 

01.01.2026 

Die Friedhofsordnung sowie die Bestattungsgebühren wurden in der Sitzung am 16.05.2023 

zuletzt beschlossen. 

Sachverhalt 

1. Abräumung der Gräber nach Ablauf der Liegezeit 

Laut unserer Friedhofsordnung ist es Aufgabe des Nutzungsberechtigten, die Grabstätte 

nach Ablauf der Liegezeit abzuräumen. 

Die Räumung der Grabstätten ist eine körperlich schwere Arbeit und es werden für den 

Abtransport der Grabsteine und Einfassungen auch entsprechende Fahrzeuge und 

Anhänger benötigt. Deshalb wurde in der Vergangenheit vermehrt der Bauhof mit der 

Abräumung der Grabstätten, gegen einen pauschalen Kostenersatz, beauftragt.  

Das Kommunalamt hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass diese Gebührenerhebung 

zukünftig unzulässig ist, da der Bauhof als Hilfsbetrieb der Verwaltung ausschließlich zur 

Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde dient und auch gegen Kostenersatz keine 

Aufgaben übernehmen darf.  

Für eine rechtskonforme Gebührenerhebung bedarf es einer entsprechenden 

Satzungsregelung und der Kalkulation einer festzusetzenden Gebühr. 

Damit die Gemeinde in dieser Angelegenheit rechtssicher agiert schlägt die Verwaltung vor, 

die Friedhofssatzung neu zu beschließen und Regelungen zur Abräumung der Grabstätten 

aufzunehmen. 

 

2. Behebung einzelner Unstimmigkeiten  

In diesem Zuge werden alle Anmerkungen des Kommunalamtes zur Friedhofssatzung vom 

25.05.2023 in der Neufassung der Satzung berücksichtigt. 

 

3. Gebühren für die Verlängerung der Nutzungszeiten 

Die im Jahr 2023 festgelegten Gebühren für die Überlassung der verschiedenen Grabarten 

bleibt bestehen. Die Kalkulation des Büros Heyder und Partner aus dem Jahr 2023 ist 

weiterhin gültig. 

Bisher hat die Gemeinde keine Möglichkeit Gebühren für die Verlängerung der Liegezeit 

aufgrund von Zubettungen zu verlangen.  

Tatsächlich kommt es sehr häufig zu Verlängerungen der Nutzungszeiten aufgrund der 

Zubettung einer Urne in ein vorhandenes Grab.   



Die Überlassung einer jeden Grabart wurde für die festgelegten Ruhezeiten kalkuliert.  

Nach Auffassung der Gemeinde sollte bei einer Überschreitung der Ruhezeit eine anteilige 

Gebühr erhoben werden können. 

4. Erhöhung der Gebühren für die Bestattung mit Grabherstellung 

Die Gebühren für die Bestattung und die Grabherstellung werden durch die mit der 

Bestattung beauftragten Firma Hertkorn aus Rottweil festgelegt. Die Firma Hertkorn erhöht 

ihre Preise zum 01.01.2026.  Diese Gebühren werden in der neuen Friedhofssatzung 

abgebildet. 

Vorschlag der Verwaltung 

• Die Anmerkungen des Kommunalamts aus der letzten Prüfung werden 

eingearbeitet. 

• Die Bestattungsgebühren werden wie folgt erweitert: 

Aufnahme einer Gebühr für die Räumung der Grabstätten durch den Bauhof. 

Aufnahme einer Gebühr für die Verlängerung der Nutzungszeiten durch die 

Zubettung einer Urne. Die Gebühr wird anteilig nach dem Verhältnis der 

Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer festgelegt und errechnet sich aus 

den bestehenden Gebühren. 

• Abbildung der neu festgesetzten Gebühren der Firma Hertkorn 

• Die vorgelegte Friedhofsordnung wird als Satzung beschlossen. Sie tritt zum 

01.01.2026 in Kraft.  

 

 

Anlagen: 

Kalkulation Räumung der Grabstätte 

Berechnung der anteiligen Gebühr für die Verlängerung der Nutzungszeit 

Gebührenerhöhung der Firma Hertkorn 

 

   


